
 

VERÖFFENTLICHUNG DES ERGEBNISSES 
gemäß § 19 Abs 2 ÜbG 

 
 

zum Öffentlichen Pflichtangebot 
 

der ATB Beteiligungs GmbH 
 

an die Aktionäre der 
 

ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft (WKN 061780) 
 
 
 
Die Annahmefrist des öffentlichen Pflichtangebotes der ATB Beteiligungs GmbH an die 
Aktionäre der ATB Austria Antriebstechnik AG endete am 26. März 2002. 
 
Vor dem Pflichtangebot hielt die Bieterin an der ATB Austria Antriebstechnik 
Aktiengesellschaft unmittelbar 546.880 Stückaktien sowie 1,688.389 Stückaktien 
mittelbar über die ATB Antriebstechnik AG (Welzheim/Deutschland), insgesamt somit 
2,235.269 Stückaktien (d.s. 74,51% des Grundkapitals). Die Bieterin hat im Rahmen des 
Übernahmeangebotes 161.522 Stückaktien der ATB Austria Antriebstechnik 
Aktiengesellschaft (d.s. 5,38% des Grundkapitals) erworben. Die Bieterin verfügt 
nunmehr somit unmittelbar bzw mittelbar über 2,396.791 Stückaktien (d.s. 79,89% des 
Grundkapitals). 
 
Die Bieterin weist darauf hin, daß sich nach § 19 Abs 3 ÜbG die Angebotsfrist für jene 
Inhaber von Aktien der ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft, die bisher das 
Angebot nicht angenommen haben, um zehn Börsetage ab Bekanntgabe des Ergebnisses 
verlängert. Dementsprechend verlängert sich die Angebotsfrist bis 16. April 2002. 
 
 
Wien, im April 2002 
 
 
ATB Beteiligungs GmbH 
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